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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
spätestens ab 2025 müssen 
Banken bei Währungsgewin-
nen aus verzinslichen 
Fremdwährungskonten Ab-
geltungsteuer i. H. von 25 % 
einbehalten und dies in der 
Jahressteuerbescheinigung 
ausweisen. Die Zeit, als sol-
che Konten oft „unter dem 
Radar“ des Finanzamts lie-
fen, ist damit vorbei. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Wird ein Grundstück 

teilentgeltlich (z. B. im 
Rahmen der vorwegge-
nommenen Erbfolge) 
innerhalb der zehnjähri-
gen Veräußerungsfrist 
übertragen, führt dies 
nach bisheriger Sichtwei-
se hinsichtlich des ent-
geltlichen Teils zu einem 
steuerpflichtigen Veräu-

ßerungsgeschäft. Das 
Finanzgericht Nieder-
sachsen sieht dies aber 
anders und damit steuer-
zahlerfreundlicher. 

§ Das Finanzgericht Düs-
seldorf musste sich jüngst 
mit der Steuerermäßi-
gung für Handwerkerleis-
tungen befassen. Es ent-
schied: Vorauszahlungen 
können nur dann berück-
sichtigt werden, wenn sie 
marktüblich sind – und 
dies ist eine Anzahlung 
„ins Blaue hinein“ ohne 
jegliche Aufforderung des 
Leistungserbringers nicht. 

§ Für Aussetzungszinsen 

gilt ein Zinssatz von 6 % 
p. a. (0,5 % pro Monat). 
Diese Höhe hält der Bun-
desfinanzhof für verfas-
sungswidrig und hat da-
her das Bundesverfas-
sungsgericht angerufen. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Okto-
ber 2024.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Beiträge Sozialversicherung  

 
  

Fälligkeit 11.11.2024 für UStVA, LStAnm 
15.11.2024 für GewStVZ, GrStVZ 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 14.11.2024 für UStVA, LStAnm 
18.11.2024 für GewStVZ, GrStVZ 

Beiträge 11/2024 spätestens 27.11.2024 

Termine November 2024 
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Thema des Monats 

Doch keine Besteuerung teilentgeltlicher Grundstücksübertragungen? 

100.000 EUR angeschafft hat. Er über-
trägt das Grundstück im Rahmen der 
vorweggenommenen Erbfolge zum 
1.1.2024 auf seinen Sohn S, der das 
Grundstück bebauen will. Das Grund-
stück hat zum Übertragungszeitpunkt 
einen Verkehrswert von 180.000 EUR. 
Entsprechend muss S seine Schwester 
mit 90.000 EUR auszahlen. 
V hat das Grundstück innerhalb des 
Zehnjahreszeitraums des § 23 EStG 
hinsichtlich des Gleichstellungsbetrags 
teilentgeltlich (zu ½) an S veräußert 
und erzielt in diesem Umfang einen 
steuerpflichtigen Veräußerungsge-
winn. Dieser beträgt 40.000 EUR 
(90.000 EUR Teilentgelt abzüglich der 
hälftigen Anschaffungskosten von 
50.000 EUR). Der unentgeltlich über-
tragene Teil löst bei V keine Steuer-
pflicht aus. Allerdings gehen die Be-
steuerungsmerkmale (Anschaffung am 
1.8.2018 zu 50.000 EUR) auf S als 
unentgeltlichen Rechtsnachfolger 
über. 
Ansicht des Finanzgerichts Nieder-
sachsen 
Das Finanzgericht Niedersachsen hat 
es in einem vergleichbaren Fall abge-
lehnt, die teilentgeltliche Übertragung 
der Besteuerung nach § 23 EStG zu 
unterwerfen. Das Finanzgericht ver-
weist hierzu u. a. auf die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs, wonach 
die gänzlich unentgeltliche Übertra-
gung einer Immobilie im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge nicht 
den Tatbestand des § 23 EStG erfüllt – 
und zwar selbst dann, wenn die auf 
diese Weise begünstigten Kinder die 

Immobilie alsbald weiterveräußern.  
Das Finanzgericht kommt nun zu dem 
Ergebnis, dass auch die teilentgeltliche 
Übertragung im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge aus dem Tatbe-
stand des § 23 EStG ausscheidet. 
Bei einer teilentgeltlichen Grundstück-
sübertragung realisiert der Schenker 
keinen tatsächlichen Wertzuwachs. 
Ein nach § 23 EStG zu besteuernder 
Gewinn kann nicht entstehen, da der 
Ertragsteuer keine Vermögensverschie-
bungen im Privatvermögen unterlie-
gen. Ein Wertzuwachs erfolgt nur 
beim Beschenkten, der damit den 
Regularien des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (unter Be-
rücksichtigung etwaiger Freibeträge) 
unterliegt. 
Merke 
Die Finanzverwaltung hat gegen die 
Entscheidung die Revision eingelegt. 
Man darf gespannt sein, wie die Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs aus-
fallen wird. In geeigneten Fällen soll-
ten Steuerpflichtige ihre Steuerbe-
scheide im Einspruchsweg offenhalten 
und auf die gesetzliche Verfahrensru-
he verweisen.  

Wird ein Grundstück teilentgeltlich (z.
 B. im Rahmen einer vorweggenom-
menen Erbfolge) innerhalb der zehn-
jährigen Veräußerungsfrist des § 23 
Einkommensteuergesetz (EStG) über-
tragen, führt dies nach bisheriger 
Sichtweise hinsichtlich des entgeltli-
chen Teils zu einem steuerpflichtigen 
Veräußerungsgeschäft. Das Finanzge-
richt Niedersachsen meint aber, dass 
§ 23 EStG bei einer teilentgeltlichen 
Übertragung unterhalb der histori-
schen Anschaffungskosten keine An-
wendung findet. 
Hintergrund: Private Veräußerungsge-
schäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn 
Jahre beträgt, unterliegen der Besteue-
rung im Sinne des § 23 EStG. Ausge-
nommen sind aber Wirtschaftsgüter, 
die 
§ im Zeitraum zwischen Anschaf-

fung und Veräußerung ausschließ-
lich zu eigenen Wohnzwecken (1. 
Alternative) oder 

§ im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken (2. 
Alternative) genutzt wurden. 

Bisherige Rechtslage 
Bei teilentgeltlicher Übertragung kann 
sich ein steuerpflichtiges Veräuße-
rungsgeschäft hinsichtlich des entgelt-
lichen Teils ergeben. Hier ist nach 
Ansicht des Bundesfinanzministeriums 
die Trennungstheorie anzuwenden.  
Beispiel 
V ist Eigentümer eines unbebauten 
Grundstücks, das er zum 1.8.2018 für 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 



Seite 3 Informiert 
Wirtschaft  /  Alle Steuerzahler 

Wirtschaft 

das, dass er die Steuer zunächst nicht 
zahlen muss. Es droht aber eine Belas-
tung mit Zinsen, wenn sein Rechtsmit-
tel endgültig ohne Erfolg bleibt und er 
die Steuer „nachträglich“ zahlen muss. 
Er hat dann nämlich für die Dauer der 
AdV und in Höhe des ausgesetzten 
Steuerbetrags Zinsen i. H. von 0,5 % 
pro Monat (6 % p. a.) zu entrichten. 
Die Höhe dieser Aussetzungszinsen 
regelt § 237 i. V. mit 238 Abs. 1 S. 1 
AO. 
Nachzahlungs-/Erstattungszinsen 
Es gibt allerdings auch andere Verzin-
sungstatbestände, z. B. für Steuerer-
stattungen und Steuernachzahlungen. 
Hier war der Gesetzgeber wegen eines 
Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 8.7.2021 verpflichtet, den 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat bzw. 
von 6 % p. a. anzupassen. Da sich der 
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts allerdings nicht auf die Ausset-
zungszinsen und andere Teilverzin-
sungstatbestände erstreckte, wurde der 
Gesetzgeber nur bei den Nachzah-

lungs- und Erstattungszinsen tätig. 
Hier beträgt der Zinssatz seit dem 
1.1.2019 nunmehr lediglich 0,15 % 
pro Monat bzw. 1,8 % pro Jahr.  
AdV-Zinsen: Bundesfinanzhof hält 6 
% p. a. für verfassungswidrig 
Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ist ein Zinssatz i. H. von 6 % p. a. 
für Aussetzungszinsen im Zeitraum 
vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021 mit 
dem Grundgesetz unvereinbar. Zu-
mindest während einer anhaltenden 
strukturellen Niedrigzinsphase ist die-
ser Zinssatz der Höhe nach evident 
nicht (mehr) erforderlich, um den 
durch eine spätere Zahlung typischer-
weise erzielbaren Liquiditätsvorteil 
abzuschöpfen. 
Zudem werden Steuerpflichtige, die 
AdV-Zinsen schulden und Steuer-
pflichtige, die Nachzahlungszinsen 
entrichten müssen, seit dem 1.1.2019 
ungleich behandelt. Diese Zinssatz-
spreizung ist für den Bundesfinanzhof 
verfassungsrechtlich nicht gerechtfer-
tigt. 

Bundesverfassungsgericht gefragt: Ist die Höhe der Aussetzungszinsen 
verfassungswidrig? 
Für Aussetzungszinsen gilt ein gesetz-
licher Zinssatz von 6 % p. a. (0,5 % 
pro Monat). Diese Höhe hält der Bun-
desfinanzhof für verfassungswidrig 
und hat daher das Bundesverfassungs-
gericht angerufen. 
Aussetzungszinsen 
Ein Einspruch und eine Klage haben 
im Steuerrecht grundsätzlich keine 
aufschiebende Wirkung. Das bedeu-
tet: Der Steuerpflichtige muss die fest-
gesetzte Steuer zunächst zahlen.  
Beachten Sie 
Auf Antrag soll aber eine Aussetzung 
erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit des angefochtenen 
Verwaltungsakts bestehen oder wenn 
die Vollziehung für die betroffene 
Person eine unbillige, nicht durch 
überwiegende öffentliche Interessen 
gebotene Härte zur Folge hätte. Diese 
sogenannte Aussetzung der Vollzie-
h u n g  ( A d V )  i s t  i n  
§ 361 der Abgabenordnung (AO) gere-
gelt. 
Für den Steuerpflichtigen bedeutet 

Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

 

Monat: 0923 02/24 05/24 08/24 09/24 

BRD gesamt: + 4,5 % + 2,5 % + 2,4 % + 1,9 % + 1,6 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1.18 - 31.12.22 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

1.1.-30.6.23 + 1,62 % 6,62 % 10,62 % 

1.7. - 31.12.23 + 3,12 % 8,12 % 12,12 % 

Ab.1.1.24 + 3,62 % 8,62 % 12,62 % 

¢ Wagner und Partner mbB 
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pliziert.  
Beispiel 
Der Grundsteuermessbetrag beträgt 
270 EUR. Hat die jeweilige Gemeinde 
nun einen neuen Hebesatz von 480 % 
beschlossen, ergibt sich daraus eine 
Jahres-Grundsteuer i .  H. von  
1.296 EUR. 
Weiterführende Hinweise zur neuen 
Grundsteuer hat das Bundesfinanzmi-
nisterium unter www.iww.de/s8767 in 
einem Fragen-Antworten-Katalog zu-
sammengestellt.  
Hintergrund und Ausblick 
Der Gesetzgeber musste die Grund-
steuer reformieren, weil das Bundes-
verfassungsgericht die bisherigen Vor-
schriften als verfassungswidrig einge-

stuft hat. Im Rahmen der Reform hat-
ten die jeweiligen Bundesländer auf-
grund einer Öffnungsklausel im 
Grundgesetz die Möglichkeit, eigene 
länderspezifische Regelungen zu ent-
wickeln. Davon haben beispielsweise 
Baden-Württemberg und Bayern Ge-
brauch gemacht. 
Beachten Sie 
Doch auch die neuen Grundsteuermo-
delle werden mitunter kritisiert bzw. 
es werden verfassungsrechtliche Zwei-
fel geltend gemacht. Ob dies jedoch 
zutreffend ist, wird wohl (erneut) das 
Bundesverfassungsgericht entscheiden 
müssen.  

Änderungen durch die Grundsteuer-Reform ab 2025  

In den vergangenen Wochen und Mo-
naten haben viele Immobilien-
Eigentümer vom Finanzamt den Be-
scheid über die Feststellung des 
Grundsteuerwerts und den Bescheid 
über die Festsetzung des Grundsteuer-
messbetrags für ihren Grundbesitz 
erhalten. Ab 1.1.2025 wird die Grund-
steuer dann auf Grundlage der neuen 
Regeln und der neuen Hebesätze der 
Gemeinden erhoben. 
Die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer 
ergibt sich aus dem Grundsteuerbe-
scheid der Gemeinde. Die Ermittlung 
ist vergleichsweise einfach: Der 
Grundsteuermessbetrag wird mit dem 
Hebesatz, der von der Stadt bzw. der 
Gemeinde neu festgelegt wird, multi-

Steuerermäßigung setzt voraus, dass 
der Steuerpflichtige eine Rechnung 
erhält und die Zahlung auf das Konto 
des Erbringers der Handwerkerleistung 
erfolgt. 
Nach der Entscheidung des Finanzge-
richts Düsseldorf genügt eine per E-
Mail seitens des Auftraggebers mitge-
teilte und eigenmächtig vorgenomme-
ne Vorauszahlung dem Rechnungser-
fordernis des § 35a Abs. 5 S. 3 EStG 
nicht. Im Streitfall hatte ein Ehepaar in 
den letzten Tagen des Jahres 2022 
einen Abschlagsbetrag – ohne Auffor-

derung des Handwerksbetriebs – über-
wiesen, obwohl die Arbeiten erst im 
Jahr 2023 durchgeführt und auch 
dann erst in Rechnung gestellt werden 
sollten. 
Vorauszahlungen können nur dann 
steuerlich berücksichtigt werden, 
wenn sie marktüblich sind. Eine An-
zahlung ohne jegliche Aufforderung 
des Leistungserbringers, mithin letzt-
lich „ins Blaue hinein“, ist weder als 
marktüblich noch als sonst sachlich 
begründet anzusehen. 

Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung bei eigenmächtiger 
Vorauszahlung 
Aufwendungen für Handwerkerleis-
tungen sind bei einer Vorauszahlung 
nicht steuerbegünstigt, wenn diese im 
Veranlagungszeitraum vor Ausführung 
der Handwerkerleistungen eigen-
mächtig erbracht wird. Dies hat das 
Finanzgericht Düsseldorf entschieden. 
Hintergrund: Für die Inanspruchnah-
me von Handwerkerleistungen erhal-
ten Steuerpflichtige eine Steuerermäßi-
gung in Höhe von 20 % der Aufwen-
dungen (nur Lohnkosten), höchstens 
jedoch 1.200 EUR im Jahr (§ 35a Abs. 
3 Einkommensteuergesetz (EStG)). Die 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

pekte thematisiert:  
§ Wahl der Rechtsform, 
§ Steuerarten/-erklärungen, 
§ Pflichten als Arbeitgeber sowie 
Buchführung, Aufzeichnungen und 
Gewinnermittlung. 

Beachten Sie 
D i e  B r o s ch ü r e  k a nn  u n t e r 
www.iww.de/s11558 als PDF-Datei 
heruntergeladen werden. 

Steuertipps für Existenzgründer 

Bei der Unternehmensgründung gibt 
es viele (steuerliche) Dinge zu beach-
ten. Eine aktuelle Broschüre des Fi-
nanzministeriums Mecklenburg-
Vorpommern (Stand: Juni 2024) kann 
hier Hilfestellung leisten. 
Es werden insbesondere folgende As-

Hinweis 
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keinen Steuerabzug vornehmen, müs-
sen Anleger diese eigenständig in ihrer 
Einkommensteuererklärung deklarie-
ren. 
Neue Sichtweise 
Mit Schreiben vom 19.5.2022 hat das 
Bundesfinanzministerium seine Sicht-
weise geändert. Danach sind Wäh-
rungsgewinne aus verzinslichen 
Fremdwährungskonten nun den Ein-
künften aus Kapitalvermögen zuzu-
rechnen. Somit müssen die Banken 
etwaige Gewinne (unabhängig von 
der Haltedauer) der Abgeltungsteuer 
(25 %) unterwerfen.  
Beachten Sie 
Die neue Sichtweise gilt „nur“ für 
verzinste Fremdwährungsguthaben. 
Das heißt: Bei Währungsgewinnen/-
verlusten aus der Veräußerung oder 
Rückzahlung einer unverbrieften und 
unverzinslichen Kapitalforderung oder 
eines unverzinslichen Fremdwäh-
rungsguthabens bleibt es bei der bis-
herigen Handhabung.  
Zudem kann bei Fremdwährungsgut-
haben auf Zahlungsverkehrskonten 
(beispielsweise Girokonten, Basiskon-
ten, Girocard), Kreditkarten und digi-
talen Zahlungsmitteln unterstellt wer-
den, dass diese ausschließlich als Zah-
lungsmittel eingesetzt werden und 
keine Einkunftserzielungsabsicht im 
Rahmen der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen vorhanden ist. Eine Erfassung 
von Währungsgewinnen/-verlusten für 
Zahlungsmittel scheidet daher aus. 
Lediglich die mit diesen Fremdwäh-
rungsguthaben erzielten Zinsen unter-
liegen einer Besteuerung im Rahmen 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Übergangsregelung 
Das vorgenannte Schreiben vom 
19.5.2022 ist auf Kapitalerträge, die 
nach dem 31.12.2008 zufließen, so-
wie erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden. Für den Ka-
pitalertragsteuerabzug wird es aber 

nicht beanstandet, wenn die neue 
Sichtweise zu den verzinslichen 
Fremdwährungskonten erst ab dem 
1.1.2024 angewendet wird. Für die 
erstmalige Anwendung ist dabei auf 
den Anschaffungszeitpunkt der Kapi-
talforderung abzustellen. 
Beachten Sie 
Diese Übergangsregelung wurde 
durch das Bundesfinanzministerium 
jüngst um ein Jahr verlängert. Somit 
sind Banken spätestens ab 2025 dazu 
verpflichtet, die neue Sichtweise der 
Finanzverwaltung umzusetzen. 
Handlungsempfehlungen 
Durch den automatischen Steuerab-
zug der Banken und dem entsprechen-
den Ausweis in der Jahressteuerbe-
scheinigung erfährt das Finanzamt nun 
auch von den in fremder Währung 
geführten verzinslichen Konten. Das 
heißt: Haben Kapitalanleger in der 
Vergangenheit keine Währungsgewin-
ne in ihrer Einkommensteuererklärung 
als privates Veräußerungsgeschäft 
deklariert, aber bescheinigt die Bank 
ab 2025 entsprechende Vorgänge, 
dann kann es zu Rückfragen durch das 
Finanzamt kommen. 
Doch was ist jetzt zu tun? Grundsätz-
lich gilt: Vorsorge ist besser als Nach-
sorge. Deshalb kann es in einem ers-
ten Schritt ratsam sein, zu prüfen, ob 
es in der Vergangenheit versäumt wur-
de, Währungsgewinne in der privaten 
Einkommensteuererklärung als priva-
tes Veräußerungsgeschäft zu deklarie-
ren. Falls dies der Fall sein sollte, ist 
ggf. eine Nacherklärung angezeigt. 

Fremdwährungskonten: Anleger durch neue Pflichten der Banken  
ggf. unter Zugzwang 
Währungsgewinne/-verluste aus der 
Veräußerung oder Rückzahlung einer 
verbrieften oder unverbrieften verzins-
lichen Kapitalforderung oder eines 
verzinslichen Fremdwährungsgutha-
bens (verzinsliches Fremdwährungs-
konto) sind den Einkünften aus Kapi-
talvermögen zuzurechnen. Diese neue 
Sichtweise des Bundesfinanzministeri-
ums bedeutet im Kern Folgendes: 
Künftig müssen Banken bei Gewinnen 
aus verzinsten Fremdwährungsgutha-
ben Abgeltungsteuer i. H. von 25 % 
einbehalten (unter Berücksichtigung 
eines ggf. erteilten Freistellungsauf-
trags) und dies in der Jahressteuerbe-
scheinigung ausweisen. Die Zeit, als 
solche Konten häufig „unter dem Ra-
dar“ des Finanzamts liefen, ist damit 
vorbei.  
Bisherige Handhabung 
Die Erträge aus der Kapitalanlage 
selbst unterliegen der Abgeltungsteuer 
i. H. von 25 %. Den Steuerabzug 
nimmt die Bank vor. Dies ist und 
bleibt auch so. Bei Währungsge-
winnen/-verlusten aus verzinsten und 
nicht verzinsten Fremdwährungsgut-
haben verhält es sich aber anders. 
Diese unterliegen als privates Veräu-
ßerungsgeschäft der Besteuerung, 
wenn sie innerhalb der einjährigen 
Haltefrist erzielt werden (ansonsten 
sind sie steuerfrei). Etwaige Gewinne 
unterliegen nicht der Abgeltungsteuer, 
sondern dem individuellen Steuersatz. 
Beachten Sie 
Gewinne bleiben steuerfrei, wenn der 
aus den privaten Veräußerungsge-
schäften erzielte Gesamtgewinn im 
Kalenderjahr weniger als 1.000 EUR 
betragen hat. Verluste können nur mit 
anderen positiven Einkünften aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften ver-
rechnet werden. 
Merke 
Weil die Banken für die vorgenannten 
steuerpflichtigen Währungsgewinne 

¢ Wagner und Partner mbB 
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sche Datenverarbeitungen register-
übergreifend verbessert und wirt-
schaftlicher gestaltet werden. Auf die-
se Punkte geht das BZSt unter 
www.bzst.de/widnr näher ein: 
§ Aufbau und Vergabe der Wirt-

schafts-Identifikationsnummer, 
§ Abgrenzung zur Steuernummer, 

Identifikationsnummer, Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer so-
wie zur bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer, 

§ Mitteilung der Wirtschafts-
Identifikationsnummer, 

§ Informationen zum Datenschutz. 
Einen Fragen-Antworten-Katalog fin-
den Sie unter www.iww.de/s11451. 
Wer bis Ende November 2024 noch 
k e i n e  W i r t s c h a f t s -
Identifikationsnummer erhalten hat, 
hat dadurch keinen Nachteil. Denn 
eine Angabe in steuerlichen Erklä-
rungsvordrucken ist bis zum Abschluss 
der erstmaligen Vergabe optional. 

Informationen zur Wirtschafts-Identifikationsnummer 

Ab November 2024 wird jedem wirt-
schaftlich Tätigen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer stufen-
weise ohne Antragstellung zugeteilt. 
Das hat das BZSt am 12.8.2024 mitge-
teilt.  
Hintergrund:  Die Wirtschafts -
Identifikationsnummer dient als ein-
heitliches und dauerhaftes Identifizie-
rungsmerkmal und gilt zugleich als 
bundeseinheitliche Wirtschaftsnum-
mer nach dem Unternehmensbasisda-
tenregister. Durch sie sollen elektroni-

zugrunde:  
Sachverhalt 
Eine GmbH & Co. KG war als Füh-
rungsholding an verschiedenen ande-
ren Personengesellschaften beteiligt. 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung 
ermittelte das Finanzamt Überentnah-
men, die zu nicht abziehbaren 
Schuldzinsen im Sinne von § 4 Abs. 
4a EStG führten. Bei der Berechnung 
der Überentnahmen bezog es die Ge-
winne der Tochtergesellschaften erst 
im Zeitpunkt der Gewinnabführung an 
die GmbH & Co. KG als Einlage ein. 
Hiergegen wandte die GmbH & Co. 
KG ein, dass Gewinne der Tochterge-
sellschaften bereits in die Berechnung 
der Überentnahmen einfließen müss-
ten, da ihr diese Gewinne unmittelbar 
zuzurechnen seien. Die entsprechen-
de Klage hatte aber keinen Erfolg. 
Das Finanzgericht Münster hat die 
Berechnung des Finanzamts, nach der 
die Gewinnanteile aus den Tochter-
personengesellschaften nicht in den 
nach § 4 Abs. 4a EStG für die Berech-
nung der Überentnahmen maßgebli-
chen Gewinn einbezogen wurden, für 
zutreffend erachtet. 
Als „Gewinn“ im Sinne dieser Vor-
schrift ist grundsätzlich der allgemeine 
Gewinnbegriff des Einkommensteuer-
gesetzes zugrunde zu legen. Dieser 
Gewinnbegriff ist bei mehrstöckigen 
Personengesellschaften aber dahin 
gehend zu modifizieren, dass Gewinn-

anteile erst bei ihrer Auszahlung wie 
Entnahmen und Einlagen zu behan-
deln sind. Dies ergibt sich aus der im 
Rahmen des § 4 Abs. 4a EStG maß-
geblichen betriebsbezogenen Betrach-
tung, wonach die Schuldzinsenkür-
zung maßgeblich an den Umstand des 
Eigenkapitalentzugs bei der jeweiligen 
betrieblichen Einheit anknüpft.  
Danach stellt grundsätzlich jede Über-
führung eines Wirtschaftsguts aus dem 
betrieblichen Bereich des Steuerpflich-
tigen in einen anderen betrieblichen 
Bereich eine Entnahme beim abgeben-
den und eine Einlage beim aufneh-
menden Betrieb dar. Daher gibt es 
auch keine betriebsübergreifende 
„konzernbezogene“ Betrachtung des 
Entnahmebegriffs. Für Zwecke des § 4 
Abs. 4a EStG ist somit eine Gewinn-
hinzurechnung in jedem einzelnen 
Betrieb vorzunehmen, für den eine 
eigenständige Gewinnermittlung 
durchgeführt wird. Ober- und Unter-
gesellschaften sind demzufolge als 
fremde Betriebe anzusehen.  
Beachten Sie 
Da die Gewinne in den Untergesell-
schaften erwirtschaftet wurden, ist es 
gerechtfertigt, diesen die Gewinne 
solange zuzurechnen, bis es zur Aus-
zahlung an die Obergesellschaft 
kommt. 

Nicht abziehbare Schuldzinsen: Gewinne von Tochtergesellschaften  
nicht einzubeziehen 
Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Münster wirken sich Gewinne 
von Tochterpersonengesellschaften 
auf die Berechnung der nach § 4 Abs. 
4a Einkommensteuergesetz (EStG) 
nicht abziehbaren Schuldzinsen bei 
der Mutterpersonengesellschaft nicht 
aus. Hiergegen ist aber bereits die 
Revision beim Bundesfinanzhof an-
hängig. 
Hintergrund 
Werden Überentnahmen getätigt, ist 
ein Teil der betrieblichen Schuldzin-
sen nicht als Betriebsausgaben abzieh-
bar. Eine Überentnahme ist nach § 4 
Abs. 4a S. 2 EStG der Betrag, um den 
die Entnahmen die Summe des Ge-
winns und der Einlagen des Wirt-
schaftsjahres übersteigen. 
6 % dieser Überentnahmen sind als 
nicht abziehbare Betriebsausgaben zu 
behandeln. Überentnahmen der Vor-
jahre werden zu den laufenden Über-
entnahmen addiert. Unterentnahmen 
der Vorjahre werden von den laufen-
den Überentnahmen abgezogen. Zin-
sen bis zu 2.050 EUR (Sockelbetrag) 
sind uneingeschränkt abziehbar. 
Merke 
Ausgenommen sind Schuldzinsen, die 
aus Darlehen zur Finanzierung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens resultieren. 
Sachverhalt und Entscheidung 
Der Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster lag folgender Sachverhalt 
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Beschlüsse beeinflussen kann, die sein 
Anstellungsverhältnis betreffen.  
Eine solche Rechtsmacht ist bei einem 
Gesellschafter gegeben,  
§ der mindestens 50 % der Anteile 

am Stammkapital hält oder 
§ bei einer geringeren Kapitalbeteili-

gung nach dem Gesellschaftsver-
trag über eine umfassende, die 
gesamte Unternehmenstätigkeit 
erfassende Sperrminorität verfügt. 

Merke 
Hiervon kann auch bei besonderer 
Rücksichtnahme aufgrund familiärer 
Bindungen nicht abgesehen werden. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Be-
troffene faktisch wie ein Alleininhaber 
die Geschäfte der Gesellschaft nach 
eigenem Gutdünken führt, ohne dass 
ihn der oder die Gesellschafter daran 
hindern, er also „Kopf und Seele“ der 
Gesellschaft ist. So lautet die Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts. 

Im Streitfall war der Ehemann als 
Fremd-Geschäftsführer am Stammka-
pital der GmbH nicht beteiligt. Allei-
nige Gesellschafterin war vielmehr 
seine Ehefrau, deren Weisungsrecht er 
unterlag. Diese Weisungsgebunden-
heit war weder aufgehoben noch ein-
geschränkt. Für das Landessozialge-
richt Nordrhein-Westfalen war es un-
erheblich, dass der Ehemann die Mög-
lichkeit hatte, als Vermieter der Be-
triebsstätte und wesentlicher Betriebs-
mittel sowie als Darlehensgeber wirt-
schaftlichen Druck auf die GmbH 
auszuüben. Denn dies eröffnet dem 
Fremd-Geschäftsführer keine erforder-
liche umfassende Einflussmöglichkeit, 
die der Stellung eines beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführers ent-
spricht.  

Fremd-Geschäftsführer in der GmbH seiner Ehefrau  
ist sozialversicherungspflichtig 
Das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen hat Folgendes entschieden: 
Ist ein Geschäftsführer einer GmbH 
nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, 
unterliegt er selbst dann der Sozialver-
sicherungspflicht, wenn er die Ge-
schäfte der Gesellschaft faktisch wie 
ein Alleininhaber führt. 
Ob jemand beschäftigt oder selbst-
ständig tätig ist, richtet sich danach, 
welche Umstände das Gesamtbild der 
Arbeitsleistung prägen und hängt da-
von ab, welche Merkmale überwie-
gen. Diese Abgrenzungsmaßstäbe 
gelten grundsätzlich auch für Ge-
schäftsführer einer GmbH.  
Ob ein Beschäftigungsverhältnis vor-
liegt, richtet sich bei dem Geschäfts-
führer einer GmbH in erster Linie da-
nach, ob er nach der ihm zukommen-
den, sich aus dem Gesellschaftsvertrag 
ergebenden Rechtsmacht ihm nicht 
genehme Weisungen verhindern oder 
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die Höhe der Aufwendungen der Ge-
schenke für jeden einzelnen Empfän-
ger im Jahr an. Das bedeutet: Über-
steigen die Aufwendungen 50 EUR 
nicht, ist der Vorsteuerabzug nach den 
Maßgaben des § 15 Umsatzsteuerge-
setz zulässig. 
Beachten Sie 
Sind Unternehmen zum Vorsteuerab-
zug berechtigt, ist die 50 EUR-Grenze 
eine Nettogrenze, ohne Vorsteuerab-
zugsberechtigung handelt es sich um 

eine Bruttogrenze. 
Beispiel 
Geschäftsfreund A erhält von der B-
GmbH ein Geschenk im Wert von 55 
EUR (inklusive 19 % Umsatzsteuer). 
Ein weiteres Geschenk an A ist für 
2024 nicht vorgesehen. Da die B-
GmbH zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist, sind die Kosten unter den weiteren 
Voraussetzungen als Betriebsausgaben 
abzugsfähig (55 EUR/1,19 = 46,22 
EUR).  

Höhere Freigrenze bei Geschenken gilt auch bei der Umsatzsteuer 

Geschenke an Geschäftspartner und 
Kunden sind nur dann steuermindern-
de Betriebsausgaben, wenn eine Gren-
ze eingehalten wird. Diese wurde mit 
Wirkung zum 1.1.2024 von 35 EUR 
auf 50 EUR erhöht. Diese Freigrenze 
gilt auch umsatzsteuerlich. Daher 
w u r d e  d e r  U m s a t z s t e u e r -
Anwendungserlass angepasst. 
Hintergrund 
Für den Vorsteuerabzug kommt es 
(wie beim Betriebsausgabenabzug) auf 

Umsatzsteuerzahler 
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In einer Mitteilung vom 16.8.2024 hat 
das Finanzministerium Mecklenburg-
Vorpommern wichtige Informationen 
für Vereine zur elektronischen Rech-
nung zusammengestellt. Dabei geht es 
um gemeinnützige Vereine als Rech-
nungsersteller (mit diversen Über-
gangsfristen) sowie als Rechnungs-
empfänger (hier sind keine Übergangs-

regelungen vorgesehen). 
Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Anwendungsschreiben für den Beginn 
des 4. Quartals 2024 angekündigt. Ein 
Entwurfsschreiben gibt es bereits 
(unter www.iww.de/s11125). 

E-Rechnung: Neue Regeln gelten auch für Vereine 
Ab dem 1.1.2025 müssen Unterneh-
men in Deutschland elektronische 
Rechnungen (E-Rechnungen) ausstel-
len, wenn sie anderen Unternehmen 
(z. B. Einzelhandel, Gewerbebetriebe, 
gemeinnützige Einrichtungen) Waren 
verkaufen oder Dienstleistungen er-
bringen. Diese Neuregelung gilt auch 
für gemeinnützige Vereine. 

in Ländern tätig, in denen die Lebens-
haltungskosten in etwa denjenigen 
entsprechen, die in Deutschland üb-
lich sind. Oft müssen Betroffene auch 
in Ländern mit wesentlich höheren 
Lebenshaltungskosten leben und ar-
beiten. Um diese höheren Lebenshal-
tungskosten im Ausland auszuglei-
chen, kann der Arbeitgeber einen 
Kaufkraftausgleich zahlen. Dieser ist 
nach § 3 Nr. 64 Einkommensteuerge-

setz in gewissen Grenzen steuer- und 
beitragsfrei.  
Zu unterscheiden sind dabei drei 
Gruppen von Arbeitnehmern: 
§ 1. Gruppe: Arbeitnehmer im öf-

fentlichen Dienst, 
§ 2. Gruppe: Mit Gruppe 1 ver-

gleichbare Personen, 
§ 3. Gruppe: Übrige Arbeitnehmer 

der Privatwirtschaft. 

Kaufkraftzuschläge: Gesamtübersicht zum 1.7.2024 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ins 
Ausland entsenden, können die höhe-
ren Lebenshaltungskosten durch Zah-
lung eines Kaufkraftzuschlags steuer-
frei abgelten. Das Bundesfinanzminis-
terium hat nun die Gesamtübersicht 
über die Kaufkraftzuschläge zum 
1.7.2024 (mit Zeitraum ab 1.1.2020) 
veröffentlicht. 
Hintergrund: Bei einer Auslandsent-
sendung sind Arbeitnehmer nicht nur 
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gen seiner geringen Entfernung (acht 
Kilometer zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte) partizipierte er 
von der Erhöhung nicht. Die Klage 
hatte jedoch keinen Erfolg. Denn das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(Urteil vom 20.3.2024, Az. 16 K 

16092/23) hält die Neuregelung nicht 
für verfassungswidrig. Das Finanzge-
richt hatte jedoch die Revision wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zugelas-
sen. Doch leider wurde sie nicht ein-
gelegt, sodass das Urteil rechtskräftig 
ist. 

Entfernungspauschale: Erhöhung nur ab dem 21. Kilometer  
nicht verfassungswidrig  
Für 2022 bis 2026 gilt ab dem 21. 
Entfernungskilometer eine erhöhte 
Entfernungspauschale i. H. von 0,38 
EUR. Für die ersten 20 Kilometer er-
folgte indes keine Anpassung 
(weiterhin 0,30 EUR). Dagegen hatte 
ein Arbeitnehmer geklagt. Denn we-

Arbeitgeber 

Ab 2025: Unternehmen müssen E-Rechnungen empfangen können 

Rechnung eine Rechnung, die in ei-
nem strukturierten elektronischen For-
mat ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird und eine elektronische 
Verarbeitung ermöglicht. 
Beachten Sie 
Für die Ausstellung von E-Rechnungen 
sind nach den Vorgaben des  
§ 27 UStG Übergangsregeln nutzbar: 
Der allgemeine Übergangszeitraum 
beträgt zwei Jahre (Pflicht somit ab 

2027). Drei Jahre gelten für Unterneh-
mer mit einem Gesamtumsatz von bis 
zu 800.000 EUR im Jahr 2026. 
Merke 
Hinsichtlich des Empfangs einer E-
Rechnung gilt keine Übergangsrege-
lung, er ist somit vom 1.1.2025 an 
durch den Rechnungsempfänger zu 
gewährleisten. Für den Empfang reicht 
die Bereitstellung eines E-Mail-
Postfachs aus.  

Für nach 2024 ausgeführte Umsätze 
ist eine wichtige Neuregelung zu be-
achten: Die obligatorische elektroni-
sche Rechnung (kurz E-Rechnung) bei 
Umsätzen zwischen inländischen 
Unternehmern (inländische B2B-
Umsätze). Das führt dazu, dass Unter-
nehmen ihre Prozesse ändern bzw. 
neu strukturieren müssen. 
Nach der Neufassung des § 14 Um-
satzsteuergesetz (UStG) ist eine E-

Arbeitnehmer 
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Vermittlungsprovision für das Zustandekommen 
eines Arbeitsvertrages – keine Erstattungspflicht 
des Arbeitnehmers 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

der sechsmonatigen Probezeit zum 
30.06.2021. Daraufhin nahm der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer auf Rück-
zahlung der gezahlten Vermittlungs-
provision in Anspruch.  
 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Kla-
ge des Arbeitgebers als unbegründet 
zurückgewiesen, da es die arbeitsver-
tragliche Klausel für unwirksam ge-
mäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB hielt. 
Hiernach sind u. a. vorformulierte 
Arbeitsvertragsklauseln unwirksam, 
sofern sie den Arbeitnehmer unange-
messen benachteiligen. Das Bundesar-
beitsgericht sah durch die Vertragsbe-
dingung das dem Arbeitnehmer durch 
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte 
Recht auf freie Wahl des Arbeitsplat-
zes beeinträchtigt. Diese Beeinträchti-
gung werde auch nicht durch die Inte-
ressen des Arbeitgebers aufgewogen, 
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
für eine bestimmte Dauer auch tat-
sächlich in Anspruch nehmen zu kön-
nen, damit sich die vom Arbeitgeber 
im Hinblick auf die Begründung des 
Ar bei t sver häl tn i ss es  get ät i g t e 
„Investition“ durch Zahlung der Ver-
mittlungsprovision an den Dienstleis-
ter amortisiert bzw. rentiert. Denn im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
habe grundsätzlich der Arbeitgeber 
das unternehmerische Risiko zu tra-
gen, dass sich von ihm getätigte finan-
zielle Aufwendungen zur Personalbe-
schaffung nachträglich nicht lohnen, 
weil der Arbeitgeber sein Arbeitsver-
hältnis während oder nach der Probe-
zeit beendet. Zwar habe der Arbeitge-
ber an sich ein anerkennenswertes 
Interesse daran, dass ein Arbeitneh-

mer, für dessen Vermittlung der Ar-
beitgeber einem von ihm beauftragten 
Personaldienstleister eine vertraglich 
vereinbarte Provision gezahlt hat, 
möglichst lange im Unternehmen des 
Arbeitgebers bleibt und für diesen tätig 
ist. Dieses Interesse kann der Arbeitge-
ber nach Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts aber nicht durch die Ver-
einbarung einer Pflicht zur Erstattung 
von Kosten durchsetzen, die der Ar-
beitgeber selbst für die Vermittlung 
des Arbeitsverhältnisses aufgewendet 
habe. Denn seinem Bedürfnis, einen 
solchen Arbeitnehmer zu einer länge-
ren Betriebstreue anzuhalten, kann der 
Arbeitgeber lediglich dadurch Rech-
nung tragen, dass der Arbeitgeber im 
Rahmen des jeweils Zulässigen das 
Recht zur ordentlichen Kündigung 
ausschließt bzw. die Kündigungsfrist 
für solche Kündigungen verlängert 
oder aber für den Fall einer vertrags-
widrigen Kündigung die Zahlung einer 
Vertragsstrafe vereinbart.  
 
Die Klage des Arbeitgebers gegenüber 
dem Arbeitnehmer auf Erstattung der 
Vermittlungsprovision wurde daher 
vom Bundesarbeitsgericht als unbe-
gründet zurückgewiesen.  
 
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
-Fachanwalt für Arbeitsrecht- 

Mit Urteil vom 20.06.2023 (Az. 1 AZR 
265/22) hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden, dass eine vorformulierte 
Arbeitsvertragsbedingung, nach der 
der Arbeitnehmer verpflichtet ist, dem 
Arbeitgeber eine von ihm für das Zu-
standekommen des Arbeitsvertrages 
an einen Dritten gezahlte Vermitt-
lungsprovision zu erstatten, wenn der 
Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis 
vor Ablauf einer bestimmten Frist 
durch Eigenkündigung beendet, un-
wirksam ist.  
 
In dem vom Bundesarbeitsgericht zu 
entscheidenden Fall hatte der Arbeit-
geber durch Vermittlung eines Perso-
naldienstleisters mit einem Arbeitneh-
mer mit Wirkung ab dem 01.05.2021 
einen Arbeitsvertrag geschlossen und 
der Arbeitnehmer wurde für den Ar-
beitgeber tätig. Der Arbeitgeber hatte 
an den Personaldienstleister, der den 
Arbeitnehmer vermittelt hatte, eine 
Vermittlungsprovision von ca. EUR 
6.700,00 gezahlt und daraufhin in 
dem mit dem Arbeitnehmer geschlos-
senen Arbeitsvertrag u. a. vereinbart, 
dass der Arbeitnehmer die vom Arbeit-
geber gezahlte Vermittlungsprovision 
an diesen zu erstatten habe, sofern das 
Arbeitsverhältnis nicht über den 
30.06.2022 hinaus fortbesteht und aus 
vom Arbeitnehmer zu vertretenden 
Gründen durch Eigenkündigung been-
det wird.  
 
Der Arbeitnehmer kündigte das Ar-
beitsverhältnis vor Ablauf der im Ar-
beitsvertrag vereinbarten Frist – 
30.06.2022 – vorzeitig durch Eigen-
kündigung, und zwar bereits innerhalb 
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